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Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung II Punkt 43 der öffentlichen Sitzung am 25. Mai 2022

Vorlagen-Nr. 22-V-52-0005

Generalsanierung Sporthalle Biebrich - Ausführungsvorlage

Beschluss Nr. 0213

1. Zur Kenntnisnahme:

1.1 Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0310 vom 15. Juli 2021 wurden 
die Eigenmittel für die Sanierung der Sporthalle Biebrich in Höhe von 4.646.000 € zur 
Verfügung gestellt.

1.2 Die überarbeitete Kostenberechnung, inklusive Umsetzung der vom Fördermittelgeber 
geforderten Barrierefreiheit, beläuft sich auf 8.421.000 €. 

1.3 Die Sanierung der Sporthalle Biebrich im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wird in Höhe von bis zu 
3.000.000 € bezuschusst.

1.4 Die Entwurfsplanung, die Kostenberechnung und die Terminplanung wurden im 
Rahmen einer Plausibilitätsprüfung durch das Revisionsamt geprüft und plausibilisiert. 
Die Prüfung ergab, dass gegen die Planung keine grundsätzlichen Bedenken 
bestehen.

1.5 Im Zuge der weiteren Planung erfolgt die statische Prüfung der bestehenden 
Tragwerkskonstruktion im Hinblick auf die Montage einer Photovoltaikanlage.

1.6 Der Baubeginn ist gemäß beigefügtem Rahmenterminplan des Dezernats IV/64 für das 
2. Quartal 2023 terminiert. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

2. Der Ausführung der Generalsanierung der Sporthalle Biebrich mit Kosten in Höhe von 
8.421.000 € wird unter Beachtung der vorläufigen Haushaltsführung zugestimmt. 

3. Dezernat IV/64 wird beauftragt die Umsetzung der LPH 5-9 in enger Abstimmung mit 
Dezernat I/52 durchzuführen. 

4. Mit Bescheid des Bundes vom 29.09.2021 wurde für die Baumaßnahme ein Zuschuss von 
bis zu 3.000.000 € bewilligt. Dieser wurde in der Planung des Haushaltes 2022/2023 
berücksichtigt. Im Budget des Dezernates I/52 stehen für die Maßnahme in den 
Haushaltsjahren 2021-2023 insgesamt 5.190.000 € zur Verfügung. Die restlichen Mittel in 
Höhe von 3.231.000 € werden entsprechend der Kassenwirksamkeit zum Haushalt 2024/25 
angemeldet.
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5. Die haushaltsrechtliche Umsetzung erfolgt durch Dezernat III/20.

(antragsgemäß Magistrat 10.05.2022 BP 0390)
 

Dem Magistrat Wiesbaden,   25.05.2022
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden,   25.05.2022
-16 - im Auftrag

Dezernat I/52
Dezernat IV 
Dezernat III 
mit der Bitte um weitere Veranlassung Bock
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